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Theologische Anmerkungen Zu „Fall Küng“

War der Entzug der Lehrbefugnis berechtigt?

Nach der Darlegung der wichtigsten Streitpunkte iın der Theologie VO  3 Hans
Küng! sol] dieser Beıtrag auf die rage eingehen: Ist aufgrund dieser test-
gestellten Unterschiede und Abweichungen der Entzug der Lehrbefugnis berech-
tigt SCWESCH oder nıcht? Diese rage Alt sıch nıcht mMI1t einem sımplen Ja oder
Neın beantworten. Denn be] eiıner weıtreichenden Entscheidung des Lehramts
oılt CS die verschiedensten Gesichtspunkte sorgfältig abzuwägen. Ich möchte 1er
AaUus der Sıcht der systematischen Ekklesiologie NUur Z7wel Gesichtspunkte NCNNECN,
die eıner ANSCMESSCHNEN Urteilsbildung hilfreich se1n können.

Mır scheint, dafß 1m „Fall Kung“ 7wel ekklesiologische Grundprinzipien 1n
Widerstreit miıteinander geraten sind: das Prinzıp der soz1alen Identität der
Kıirche als „communı10“ un das Prinzıp der universalen Sendung der Kırche
als „Sakrament des Haeıils für die Welt“. Je nachdem, welchem Prinzıp INan 1ın
diesem Fall den Vorzug einraäumt, wırd die Antwort auf die rage, ob der
Entzug der Lehrbefugnis berechtigt W Ar oder nıcht, eher bejahend oder eher
verneinend se1ln. Ich möchte 1€eS niaher ausführen.

Soz1iale Identität der Kırche

Zunächst das Prinzıp der soz1alen Identität der Kirche als „COommun10
sanctorum“. Kırche 1STt die „Gemeıinschaft der Glaubenden“, und S1e Aindet hre
Identität als Gemeinschaft soz1ale Identität) 1LLUTr 1n dem Ma({fß, W1e sıch 1n
ıhr der Glaube der einzelnen un der Glaube der Gemeıinschaft als ganzer
mıteinander vermitteln. Im katholischen Glaubensbewufßtsein gelten sowohl der
einzelne Glaubende W1e€e auch die Gemeinschaft der Glaubenden als gleich
ursprünglıches Subjekt des christlichen Glaubensbekenntnisses, des „Credo:.
Und 11U  — insotern dieses Spannungsverhältnis ausgehalten wırd un beide
Omente ihrem Recht kommen, vollzieht sıch Kirche als Gemeinschaft. Das
bedeutet eınerseılts: Nur WENN der Glaube des einzelnen 1ın seiner unverwechsel-
baren Individualıität sıch 1mM zemeınsamen Glauben der Kirche wıederfindet,
darın bleibend aufgehoben IST und sıch 1n seinen besten, schöpferıschen Möglich-
keiten enttalten kann, ebt Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden (deutlicher:
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AaA S$ den einzelnen Glaubenden); annn 1St s1e eın Kollektivsubjekt
über den Köpfen der einzelnen. ber zugleıch oilt das andere ZSECNAUSO: Nur
WEeNn der Glaube der einzelnen bereit 1St sıch 1n den jeweıils „größeren“ Glauben
der konkreten Gemeinschaft hineinnehmen lassen, sıch 1n seiınem eigenen
Glauben auch dadurch „relativieren“ lassen, sıch den Glauben AHCS  3 der
Gemeinnschaft schenken lassen, ıh teilen un mıtzutragen, ebt Kirche als
Gemeinschaft der Glaubenden (deutlicher: als „gemeinschaftliche Gestalt“ des
Glaubens); annn 1St sS1e keine blofßte Ansammlung frommer Individuen. Beide
Seiten gehören notwendig ININCI, Identität un Einheit der Kirche als
„Gemeinschaft der Glaubenden“ wirklich gewährleisten“.

Nun 1St zweıftfellos 1n der euzeıt dieses Verhältnis 7zwıschen dem Glauben
der einzelnen un dem Glauben der Gemeinschaft strittig geworden. FEın gleich-
Sa totales Zur-Deckung-Bringen VO beiden Seıiten 1STt weder möglıch noch
notwendiıg. Die innere Disparatheıit 1mMm jeweıligen individuellen Glaubens-
bewufßtsein selbst 1St 1n der Regel heute Zrofß, daß S1€e weder EB sıch och miıt
dem Glauben der Gemeinschaft eıner allseits stımmıgen Synthese vermuittelt
werden ann Gerade 1n der offenen un innergeschichtlich nıcht schließen-
den Dıfterenz erweIlst sıch Kirche als VO Gelst estimmtes „offenes 5System “
(K Rahner), als der freie, strıttıge Spielraum VO  e} Charısma un nstıtu-
t1on, als Ort des Gesprächs (auch des Streitgesprächs!) und der Krıitik, als das
pilgernde olk Gottes auf dem Weg ZALT: vollendeten Gestalt der Communi1o.
Dennoch: in aller strıttıgen Ofenheit dieses Verhältnisses z1bt 6S Grenzen, be]
deren UÜberschreiten (von beiden Seiten aus!) die Kirche 1n iıhrer soz7z1alen Identi-
tAat un Einheit gefahrdet erscheint, gleichsam der ZESPANNTE Bogen ber-
SPannt wiırd un zerreıißt: se1 s dort, die Gemeinschaft sıch als übermächtige
Instiıtution aufspielt un den Glauben des einzelnen völlıg normiert un be-
herrscht:;: sel CS umgekehrt dort, der einzelne sıch 1n zentralen Punkten nıcht
mehr mı1t dem Glauben der Gemeinschaft ıdentifizıert. Im zweıten Fall lıegt die
letzte öftentliche Entscheidungskompetenz darüber, ob das wirklich der Fall
1St, nach katholischem Verständnis eım Leıitungs- und Lehramt der Kırche.
(Leıder 1St der umgekehrt möglıche Fall 1n der katholischen Kırche rechtlich nıcht
sechr klar geregelt.)

Nun annn InNna iragen: Ist dieser Fall be] Hans Küung gvegeben? Das
kirchliche Leıitungs- un Lehramt 1STt dieser Überzeugung gekommen, und
seine Gründe sınd durchaus verständlich un nachvollziehbar: Kuüng hat siıch
eben 1n entscheidenden Fragen kıirchlicher Grundstrukturen (Lehramt un
Unftehlbarkeıt) nıcht mehr voll MIt dem allgemeın geltenden un (vom Leitungs-
amt) öftentlich anerkannten Selbstverständnis der katholischen Kirche iıdentihizie-
Ien können, W ds ann auch Verkürzungen 1m Bereich zentraler theologischer
Glaubensinhalte Z der Christologie un der Trıinıtätslehre) geführt hat
Dıies aber 1St für eınen theologıschen Lehrer 1n der Kırche, dessen Aufgabe CS ISt,
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andere Menschen 1ın den Glauben der Kırche un 1n ıhr Selbstverständnis e1InZzu-
führen und auf verantwortliche Aufgaben 1n dieser Kırche vorzubereıten, ein

nehmendes Faktum. Man anl j1er durchaus dem berechtigten
Schlufß kommen, daß Kuüung gerade 1n seiner Funktion als theologischer
Lehrer die soz1iale Identität der Kirche gefährdet hat: da 1er das durchaus
strıttige Verhältnis 7zwıschen Glaube des einzelnen un Glaube der Gemeinschaft
VO seıten dieses einzelnen doch überzogen un ZEeESPICHNST worden 1St Unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet, äßt sich die Entscheidung des Lehramts
plausibel begründen.

ber 2131 das der einz1ge un ausschlaggebende Gesichtspunkt sein? eiım
Lehramt W ar 1eSs 7zweıtellos der Fall das oben dargestellte Argument kehrt 1n
vielen Varıationen ABNR Begründung des Schrittes VO  e seıten des Lehramts
immer wiıieder. Verständlicherweise; enn S 1St 1U einmal die spezıfısche Auft-
gabe des Leıitungs- un Lehramts, für die Einheit der Kirche und ıhre gemeınsame
Identität 1m Glauben SOrg«CN. Und dennoch: da{fß 1es der einz1ıge un letztlich
ausschlaggebende Gesichtspunkt 1MmM Fall Küng SCWESCH 1St, dagegen lassen sıch

sehr gewichtige Bedenken erheben.
An dieser Stelle möchte ıch darum eın zweıtes ekklesiologisches Grundprinzip

1Ns Spiel bringen, welches 1n der SanNzZCH Afäre doch ohl eine geringe
Rolle gespielt hat un worın die eigentliche Unzufriedenheıit csehr vieler
Christen, auch der 50 „guten Katholiken“, mIiıt der Entscheidung des Lehramts
gründet

Universale Sendung der Kiırche

Es IST das Prinzıp der unıversalen Sendung der Kirche als „Sakrament des
Heıls für die 1t“ Kirche bildet als „Gemeinschaft der Glaubenden“ ZW ar eıne
VO  e} anderen Gemeinschaften un Überzeugungen durchaus verschiedene un
gELFENNTLE Gemeinschaft:;: Ss1e 1St 1mM soz10logıschen Jargon gyesprochen eın partı-
kuläres soz1ales System neben anderen un hat deswegen auch ıhre ZSanz beson-
deren, 1Ur ıhr eigenen Merkmale der Identität (Z Sakramente, Glaubens-
bekenntnis, Leitungsstrukturen, Rechtsordnung UuSW.). Un dennoch tragt s1e VO  3:

iıhrem rsprung (1n der Auferstehungs- un Geisterfahrung der ersten Zeugen)
her die wesentliche Bestimmung ZUr. Universalıität 1n sıch Weil Kırche keinen
Zweck 1n sıch selbst hat,; sondern allein dem Haeil der Menschen dient, versteht
S1e sıch als das darstellende un vermiıttelnde Zeichen des Heils für alle Menschen
vgl Lumen Gentium, 48 Kirche als das „unıversale Sakrament des Heıls“).

Das Heilsangebot Gottes, das grundsätzlich allen oilt, kommt 1n der (36=
meıinschaft derer, die CS 1mM Glauben auch ausdrücklich annehmen, Z kon-
kreten, sıchtbaren Darstellung. Das heißt, 1n der Gemeinschaft der Glaubenden
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xibt sıch der unıversale Heilswille (jottes das vorwegnehmende Symbol seıner
allumftassenden Anwesenheit iın der Welt „Sakrament“ bezeichnet eben nıcht
CLW.:  9 W 4S CS überhaupt nıcht 21bt, sondern gerade 1im Gegenteıl: (sottes
Liebe 1n Jesus Christus 1St überall Werk und se1l N auch 1LLUTr 1m Modus des
abgeschlagenen Angebots); 1aber NUr da, S1e auch ausdrücklich ANSCHOMUIM
wiırd, nımmt S1ie die konkrete, zeichenhafte Gestalt der „Gemeinschaft der Ta
benden“ Diese Gemeinschaft 1ST als „Zeıchen“ des allgemeinen Heilswillens
(GJottes sowohl se1ine konkrete, erfahrbare, die unıversale Versöhnung der Men-
schen MIt Gott un untereinander vorwegnehmende Darstellung WI1e auch se1ine
Vermittlung: durch ıhr darstellendes Sein un 'ITun wiırkt diese Gemeinschaft hın
auf die unıversale Versöhnung.

Das bedeutet für die Kirche un ıhre soz1ale Identität: Nur ındem S1e ständıg
selbst ıhre institutionellen Grenzen überschreitet ZU den anderen“ hın un ıhre
Partikularität auf die anderen hın öffnet, un 1€eSs gerade 1n unıversaler VWeıte,
NUur annn S1e als VO Auftferstandenen konstitulerte un ıh in der Eucharistie
vergegenwärtigende „communı10“ ex1istlieren. Als „eucharistische Gemeinschaft
der Sendung“ 1St die Kirche das VO Geist des Auferstandenen in der Geschichte
ımmer NECUu Nnternommen „Experiment“, hbeide Seiten in eıner spannungsvollen
Einheit zusammenzuhalten: ıhre besondere Identität als eucharistische Gemeın-
schaft un ıhre unıversale Bedeutsamkeit für das Heıl aller Menschen. Deswegen
Aindet S1e auch ihre eigentümlıche soz1ale Identität 1Ur in der Weıse eıner (ZE
meinschaft der „offenen Grenzen“. Das heißt, die Grenze 7zwıschen Kırche un
Nıcht-Kirche annn grundsätzlıch nıcht definitiv un institutionell eindeutig fest-
gelegt werden: 65 annn Adus theologischen Gründen heraus nıemals mi1t 1absoluter
Sıcherheit festgestellt werden, die Gemeinschaft der Glaubenden
„aufhört“.

Das Zweıte Vatıkanısche Konzıil hat 1es in der Konstitution „Lumen (SSn-
tium“ vorsıchtig, aber doch deutlich ZUuU Ausdruck gebracht, ındem 65

ersiens die Lehre VO unıversalen Heilswillen (sottes der Lehre VO der Heils-
notwendigkeıt der institutionellen Kırchen vorordnete (Nr F3 un 14); un
zweıtens, ındem CS den institutionell eindeutigen Merkmalen der Eingliederung
1n die Kırche (Glaubensbekenntnis, Sakramente un kirchliche Leitung un
Gemeinschaft) das entscheidende spiriıtuelle Kriıteriıum voranstellte: „die den
Geıist Christi besitzen“ (Nr 14), wodurch die \ nsticutionellen Kriıterien ıhres
absoluten und ausschließlichen Charakters beraubt werden. ıne allzu CNSC,
integralistische Identifizierung VOoNn Kırche als unıversaler Gemeinschaft der
Glaubenden mıiıt der institutionell vertafßten Kirche wırd dadurch jedenfalls
verhindert.

Was bedeutet diese grundsätzliche ekklesiologische Überlegung in unserem

Zusammenhang? Nun, CS steht aufßer Zweiıfel; dafß Küng durch seıne theo-
logischen Bücher un Vorjräge für eine außerordentlich oroße Zahl VOon Men-
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schen innerhalb un außerhalb der Kirche diese missionarısche Dımension
der Kırche siıchtbar gemacht hat Für sehr viele Gläubige und ach dem Glauben
Suchende un Fragende (dazu gehören auch zahlreiche Theologiestudenten,
Priester, Religionslehrer, engagıerte Mitarbeiter 1n der Kırche USW..3 die durchaus
nıcht alle theologischen Posıitionen Uungs teilen), für solche, die dem Glauben
interessiert oder kritiısch oder zweıtelnd gegenüberstehen, 1STt Küng ZU Symbol
einer oftenen Kırche geworden, die tahıg SE ıhre Grenzen immer wiıieder auf
dıe Begegnung MmMIt dem modernen BewulfßStsein des Metßschen hın überschrei-
Ffen; ohne dabej ıhre Identität verlieren. Wıe 2um eın anderer Theologe
HASCIET elit versteht CS Küng, zentrale Themen des Glaubens (Z die (SO1=
tesfrage, die Botschaft VO Jesus Christus, seiner Auferstehung und der Hoffnung
auf die Auferstehung der Toten, die Notwendigkeıit on Kırche un Sakramen-
ten USW.) breitesten Schichten (gerade HA TeT: den Intellektuellen) auf dosıtıve
Weıse nahezubringen und S1e verständlich un überzeugend verkünden Aus
diesem Grund 1St iınzwıschen auch W 1e€e einem wichtigen „Identifi-
kationshaken“ MIt Christentum un! Kırche geworden, un ZW ar sowohl für
solche, die ın der Kirche dennoch nıcht (von ıhrer Bıographie, ihrer Denkstruktur,
ıhrer konkreten Kırchenerfahrung her) MIt Kırche, MIt dem tradıtionellen lau-
ben und seiner Sprache voll und Sanz „1dentifnziert. sind, w 1e aber auch für
solche, die sıch au ßerhalb der Kırche wıssen, MI1t ıhrem Glauben aber doch 1r-
gendwie verbunden bleiben wollen.

Dieses Faktum Aßt sıch nıcht eintach (wıe SN 1n kırchenamtlıchen Verlaut-
barungen haufıg geschieht) auf die Ebene eıner pastoral gutgemeınten un wirk-

Vermittlung des Glaubens herabspielen. Hıer 1St 1m Bewufistsein cehr
vieler Christen und Nıcht-Christen (und dieses Bewußfßtsein mu{( die Kirche cechr

nehmen) wırklıch eın systematısch-dogmatisches Element VO  — Kirche 1mM
Spiel, eben ıhre missionarısche Dıimension als unıversales Heilszeichen. 1i große
un ohl auch nıcht unberechtigte Furcht vieler Menschen angesıichts des ‚Falls
Küng: geht 1n diese Rıchtung: ob die katholische Kırche nıcht allmählich
doch diese VO 7 weıten Vatikanıischen Konzıil hervorgehobene Dımension 1nt-
ANSEetTzZTt hinter der Sorge ıhre eigene integre Identität.

Grundregel für einenKonflikt
Das spezıfısche Problem 1ın diesem Fall lıegt 1U darın, da{fß 1er diese

beiden grundlegenden un sıch gleichwertigen Prinzıpıen VO  a} Kiırche offten-
sıchtlich 1n Wıderstreıit miıteinander geraten siınd einerseılts das Prinzıp der gC-
meıinschaftlichen Identität und Einheit der Kirche un anderseits das Prinzıp
ihrer unıversalen Sendung. Wıe oll die Kirche sıch 1ın solch einem Konflikt nNnu

verhalten? Sıcher o1bt 5 darauf keine allgemeingültige Antwort; jeder konkrete
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Fall 1St anders gelagert. Dennoch läßt sıch eine „Grundregel“ autfstellen:
1m Geilst der Ekklesiologie des Zweıten Vatıkanums sollte die Kırche ımmer ABn
dem zweıten Prinzıp den Vorzug geben, WEeNN einerseıts der Verkündigung
zentraler Glaubensgehalte auch ber die Kırche hınaus eın wichtiger Dienst Dn
eıistet un anderseits dabe] das Prinzıp nıcht auf institutionell feststell-
bare Weiıse erheblich verletzt wird Diese These bedarf der Erklärung.

Zur PYsSien Bedingung: Be1 1abweichenden Verhaltensweisen oder Lehrmeinun-
SCH, die sıch störend auf die Identität der Kirche auswirken können, mMu INanl

och einmal der Sendung der Kırche willen ZUL unterscheiden 7zwıschen
„esoterischen“ un „exoterischen“ Fragestellungen (1ım Sınn der antiıken Philo-
sophie). Das heißt, CS z1bt 1mM Bereich des Glaubens durchaus Themen, die $ast
ausschlief{lich den „Innenraum“ der Kırche, ıhre eigenen Strukturen un ihr
Selbstverständnıis betreffen, die aber nıcht unbedingt zentrale IThemen der Ver-
kündiıgung des Evangelıums (innerhalb un außerhalb der Kirche) sind Dadurch
werden S1e keineswegs unwichtig für die Kırche un ıhr Wirken 1n der Geschich-
Ü 1aber W 4as dıe Verkündigung 1m eigentlichen Sınn angeht, stehen S1e doch mehr
1m Hintergrund, fungleren sh e eher als Voraussetzung un Bedingung enn als
Inhalt der Verkündigung.

Zu diesen Themen gehören siıcher jene Fragen, die 1mM Fall Küung das aupt-
streitobjekt bıldeten: die Funktion des Lehramts un seıner Unfehlbarkeit 1ın der
Kirche. Das siınd Themen, die außerhalb des „innersten Kreıises“ VO  zD Kirche
aum bekannt siınd oder verstanden werden und die auch für den eigentlichen
Glaubensvollzug 1m Horen auft das Wort der Heilsbotschaft („credo 1n
Deum nıcht VOIN unmittelbarer Bedeutung sind 1ne Abweichung 1n sol-
chen Fragen ann ann ZW ar auch einer Verfälschung oder eugnung Zentra-

ler Themen der unmıiıttelbaren Glaubensverkündigung führen, mu [ CX aber
nıcht unbedingt. Jedenftalls scheint ‚a Ea diese Konsequenz bei Kung keineswegs
eindeutig vorzuliegen (S O.)

Hıngegen eistet Kung 1n selinen Schritten und Vortragen dem Glauben der
Kırche gverade 1n vielen zentralen „exoterıischen“ TIThemen der Verkündigung
einen unschätzbaren Dienst. Wer cselhbst 1ın derVerkündigung des Glaubens stan-
dig MmMI1t Menschen konfrontiert iSt, die entweder ach einem vollziehbaren
Zugang Z Glauben suchen oder die VO tradıitionellen christliıchen Glauben
immer wenıger eine Ahnung haben un deren „Glaubensbewufßfstsein“ sıch
dogmatisch vesehen höchst undıfterenziert artikuliert, der stellt test, da{fß die
„Verkürzungen“ Küngs (etwa 1n der Christologie) keineswegs schwerwie-
gend sınd, dafß S$1e für solche Menschen den Weg Z wahren Glauben un den
Vollzug dieses Glaubens den dreifaltigen Gott ehindern oder gar verbauen.
Im Gegenteil: Kung AT 1m sehr breit gESLrEUTLEN un unterschiedlichen ]lau-
bensverständnis der Gegenwart entscheidende Hılfen sowohl Y Difterenzie-
rung dieses Verständnisse_:s W1e auch Z ex1istentiellen Vollzug des Glaubens
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anbiıeten. Demgegenüber wıegen seıne dogmatischen Verkürzungen un Eıin-
seitigkeiten relatıv leicht

Sıcher, 1in hat be] ung oft den Eindruck, da{(ß ber diesen m1ss1o0Na-
risch-propädeutischen Charakter seiner Schriften hıinaus zugleich den An-
spruch erhebt, eıne voll gültige und hınreichende Dogmatık auch für den kırch-
lıchen „Insıder“ bieten. Nun, diesen Anspruch wiırd die Kırche 1in ıhrem Lehr-
am  — ruhıg und entschıeden zurückweısen dürfen, jedenfalls W 45 manche Fragen
der Ekklesiologie un der Christologie angeht. [)as Lehramt hat durchaus das
Recht un die Pflicht, UNANSCINCSSCILC Ansprüche eınes Theologen „zurechtzu-
stutzen , 1abweichende Lehrmeinungen als solche öffentlich deklarieren un
auf den Nachweis der Übereinstimmung eiıner Neuinterpretatıion mıiıt dem Lra-

ditionellen kırchlichen Glauben dringen.

War der Entzug der Lehrerlaubnis berechtigt?
ber mu{( 1es wirklich auf einschneidende Weıse geschehen W1e 1mM Fall

Küng? Wahrscheinlich cah die römische Glaubenskongregation keine andere
Lösung mehr nach dem zwölfjährigen mühsamen Hın un Her Dennoch möchte
iıch dagegen ernsthafte Bedenken anmelden, indem ıch och naher auf die ZzayeıLte
Bedingung der oben aufgestellten „Grundregel“ eingehe: Das PHNZIp der Uun1-
versalen Sendung der Kirche Z den anderen“ sollte 1Mm aufgezeigten Konflikt-
tall ımmer annn den Vorzug erhalten, WEeNN die in mehr „esoterıischen“ Fragen

abweichenden Lehrmeinungen nıcht einer auch instiıtutionell feststellbaren
Störung der kırchlichen Identität un: Einheit führen. Diese lıegt ann VOT,; WEn

sıch eıne 1bweichende (bzw „häretische“) Lehre zugleich eine „schismatische“
Bewegung bildet, die 1n sektenhafter Art einer „Sonderkıirche“ hın tendiert
un die Eıinheit der Kırche 1n ]] ıhren fundamentalen Lebensvollzügen verletzt.
In einem solchen Fall annn un mu{fß dıie Kırche zweiıtellos auch 411 iıhre InsStLEu-
tionellen Miıttel ZT Wahrung der Identität un Einheit einsetzen, se1l 6S der
Entzug der Miıssıo CanOn1Cca, se1 CS die Suspendierung eines Amtsträgers, sSe1 er

die Exkommunikation eines einzelnen oder eıiner Sanzen Bewegung. 1ne 1n sıch
zutietst gespaltene Kirche Annn auch iıhren unıversalen Sendungsauftrag nıcht
mehr ANSCMECSSCH wahrnehmen.

Dieser Tatbestand liegt NnUu aber 1m Fall Küng oftensichtlich nıcht V.OT- Weder
ın seiner subjektiven Intention och 1n seiner objektiven Wirksamkeit sınd auch
LLUT Anzeıchen eıner schismatischen Tenden7z wahrzunehmen. uch WENN ach
der Verurteilung ungs eine breite Solidarıtätswelle für ıh 1n Bewegung gCcCIra-
ten 1ST un sıch viele Christen enttäuscht VO der Kirche abwenden, tragt 1eSs
alles keine schismatischen Züge sıch Noch 1e] wenı1ger siınd solche Tenden-
Z Küng und un seinem ozrofßen Leserkreis V“OTYT der ZSanzCcnh Af}iäre anzulasten
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SCWCECSCN. Selbstverständlich bleibt eın verbales, deklarierendes Eingreifen der
Kırche be1 1bweichenden Lehrmeinungen ımmer angebracht un notwendig;
ob Zr aber 1n diesem Fall unbedingt mı1t institutionellen Sanktionen verbunden
se1n müßte, ßr sıch in Frage stellen. Be1l der Difterenziertheit gegenwärtigen
theologischen Denkens, be] dem öftentlichen Interesse auch innerkirchlichen
organgen un VOT allem bei der heutigen Schnellebigkeit VO Theorien 1m
allgemeinen un VO  3 theologischen Posiıtionen 1m besonderen scheint mMI1r eın
institutionelles Eıngreıiten gegenüber (tatsächlıch oder scheinbar) häretischen
Aufftfassungen der Einheit der Kirche und ihres Glaubens wiıllen 1Ur annn
sinnvoll se1n, wenn die beiden geNaANNTLEN Bedingungen uUunNnserer ‚Grund-
regel“ nıcht erfüllt siınd

Was die oft „ Verunsıcherung“ der Gläubigen durch Küung angeht,
scheint MIr damıt eher eıne ormale als eıne inhaltliche Verunsicherung 1m

Glauben gemeınt seıin. Das heißt, der überwıegenden Mehr-zahl derer, die
Kungs Bücher wirklich velesen un seline Vortrage gehört haben, 1St dadurch
überhaupt ErStE ein posıtıver Zugang vielen Glaubensinhalten erschlossen
worden; die Zahl der wirklich verunsıcherten Leser un Hörer dürfte SCc-
sprochen gering se1n Dagegen wırd G sıcher eine nıcht geringe Zahl katholi-
scher Christen geben, die eher tormal verunsıchert gCWESCH sind Das heißt, nıcht
der Inhalt der Küngschen Theologie (den S1e a niher gekannt haben), SOMN-

ern mehr die Tatsache, da{fß sıch überhaupt ein Theologe 1n der Oftentlichkeit
fortwährend provokatıv, kritisch un 1bweıichend gegenüber vielen Auf-
fassungen katholischen Glaubens außern kann, 1eS$ dürfte viele in ıhrem mehr
traditionell gepragten.— Glaubensbewufßtsein verunsichert haben Dıieser Pat-
sache, die eben 7Wel Seiten hat, hätte 1n der Stellungnahme des Lehramtes dif-
ferenzierter Rechnung werden mussen. Denn nıcht LLUr dieser Glaube
der letztgenannten Gruppe 1STt VO Lehramt schützen, sondern ebenso auch
der suchende, {ragende, 7zweitelnde Glaube derjenıgen, die nıcht csehr 1m tradı-
tionellen Kirchen- un Glaubensverständnis beheimatet sind uch WenNnn diese
Gruppe oft 1e] mühsamer un schwieriger integrieren ISt, die Kırche annn
S1e nıcht eintfach taktisch abschreiben oder als „quantıte negligeable“ lauten-
lassen.

i1ne öftentliche ehramtliche Stellungnahme, die auch dieser Dimension des
‚Falls Kung“ gerecht werden will, sollte deswegen (beı vegebenem Anlafß)
einerseıits eiıne difterenzierte, 1aber eindeutige Darlegung des Unterschieds ZW1-
schen der VO Küng vorgetragenen Posıtion un der „offiziellen“ katholischen
Lehre enthalten un 1es durchaus auch mi1t der geduldigen, unnachglebigen Auf-
forderung den Autor verbinden, siıch den Nachweis einer UÜbereinstim-
INUuNg ernsthaft bemühen:;: anderseits sollte S1Ee aber der „Mmi1ssıonarıschen
Potenz“ des Autors dadurch Rechnung tragen, da{ß S1e seinen Dienst der kırch-
lichen Glaubensverkündigung (innerhalb un außerhal der Kırche) ausdrück-
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ıch als wesentliche Funktion VO Kırche anerkennt un das andere SOWEIt
C555 ırgend möglıch 1St 1ın auf nımmt, 7zumal 1n deutschen Kırche das
Eingehen auf die mehr neuzeıtlich-kritisch gepragte Denkform der „normalen“
Adressaten EB Verkündigung ANSONSTLeEN nıcht cehr intens1ıv gepflegt wırd
Wenn dieser Dienst wirklıch als Vollzug eıiner theologischen Dimension VO  a}

Kırche anerkannt würde, ließe sıch vieles andere 1mM Fall Küng leichter relati-
vieren und CYTICageN, leße sıch auch die ormale „ Verunsicherung“ eıner be-
stimmten Gruppe VO  3 Christen überzeugend abfangen.

Man wırd diese These vielleicht einwenden, da{fß die Entscheidung des
Lehramts ja diesem Vorschlag ırgendwiıe entgegenkommt, ındem S1e Kung ZW ar

die tür die innerkirchliche Identität entscheidende Befugnis als theologischer
Lehrer 1n der Kirche hat,; ıh aber ANSONSTILeEN 1n seiner Tätıgkeıt als
Schriftsteller un Vortragsreisender keineswegs ehindern wolle, Ja selne
missionarısche raft vornehmlıiıch JALT: Geltung komme. Nun, dieses Argument
stimmt 1L11UTFr ZUMM eıl Denn die ınstitutionelle Dıstanzıerung, welche das Lehr-
AIn durch den Entzug der Lehrbefugnis vollzogen hat; 1St taktısch doch SI a-
vierend und weıttragend, da{fß S1e eine auch NnUu  —_ partıelle Identifizierung der
Kırche MI1t dem mi1ssıionarıschen Dıienst Küngs 2Uum erkennen afßt Dadurch
werden ZW ar nıcht die Popularitat un der Einflufßß Küngs gemindert, ohl aber
die Indienstnahme elner seltenen Begabung als (durchaus mühsames) Charısma
ın der Kirche Be1 allem Respekt VOTL der Entscheidung des Lehramts, be] allem
Verständnıis auch für die Gründe dieser Entscheidung eın stärkeres In-
Betracht-Ziehen des zweıten ekklesiologischen Grundprinz1ps („Kirche für die
anderen“) hätte möglicherweise doch eıner Entscheidung geführt, die der
Sache der Kırche un iıhrer Einheit 1m Glauben mehr gyedient hätte.
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Von dieser ıcht verharmlosenden Unzutfriedenheit konnte iıch mIır beı vielen Vortragen 1n Ptarreien
un: Studentenkreisen, In zahlreichen Gesprächen und Brieten, die sıch MIt diesem ganzen Komplex
befassen, eın recht bedrückendes Bıld machen.

eım „kritischen Touch“ sehr vieler, VO neuzeıtlıchen Denken gepragter Menschen, die ber den
Glauben reflektieren, gyehört dıe VO Kung praktizierte institutionskritische Einstellung egenüber
der Kırche durchaus ZUT (nıcht VO vornherein oder vorschnel]l abzuqualifizierenden!) „Methode“ einer
Verkündigung, die auch außerhalb der Kırche gehört un gwerden 11l

Wem Ungs Stil der Theologie ıcht paßt, wer sıch 1n seinem Glaubensverständnis dadurch angegriffen
der 1n rage gestellt sieht, wırd aum treiwillig ehrere dicke Bücher diıeses Autors lesen, die ıhn
allmählich einer „Verunsicherung“ se1nes Glaubens bringen könnten.
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